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Vollzug des Gesetzes zur Verbesserung der gesundheitsbezogenen Verbraucherinformati-
on (Verbraucherinformationsgesetz-VIG)

Hier:„English Pub,LausitzerStraße2,02943 Weißwasser

Sehr██████████ ███████

IhrInformationsbegehrenvom 11.und ergänzend 18.April2019 istbeiuns alsinformationspflich-
tigerStelledatumsgleicheingegangen.

Wir teilenIhnenmit,dass vorliegendDrittegemäß & 5 Abs. 1 Verbraucherinformationsgesetz
(VIG)an dem Verfahrenbeteiligtsind,da Belange dieserDrittenvon Ihrem AntragaufInformati-
onszugangbetroffensind.

Die Fristzur Bescheidung IhresInformationsersuchensverlängertsichdamitgemäß $ 5 Abs. 2
Verbraucherinformationsgesetz(VIG)aufi.d.R.zweiMonate.

Siehaben derDatenweitergabebei Anfragedes Drittenzugestimmt.

Das weitereVerfahrengestaltetsichwie nachfolgenddargestellt.

ZunächstwirdderDritteüberIhrenAntraginformiertund Gelegenheitgegeben,Stellungzu neh-
men(Anhörung). HierfürwirdeineFristvon zweiWochen gesetztwerden.

Im AnschlusswirdüberIhrenAntragentschieden.DieEntscheidungwirdIhnenund dem Dritten
bekanntgegeben.AufNachfragedesDrittenwerdendiesemIhrName und IhreAnschriftoffenge-
legt,85 Abs.2 VIG.

Nach Bekanntgabe der Entscheidungwirddem DritteneineFristvon zweiWochenzur Einlegung
von Rechtsbehelfeneingeräumtwerden,8 5 Abs.4 VIG. Erstnach dieserFristwerden Ihnendie
InformationenmiteinemgesondertenSchreibenzurVerfügunggestellt,fallsdieinhaltlichePrü-
fungIhresAntrageseinzutreffendesAntragsbegehrenergibt.

Der Zugangfür elektronisch AllgemeineÖffnungszeiten
Signierteund verschlüsselte Mo 08.30- 12.00Uhr(nur Kfz-Zulassungund Fahrerlaubnisbehörde)
elektronischeDokumenteist mit Di 08.30- 12.00Uhrund 13.30— 18.00Uhr
Einschränkungeneröffnet. Mi 08.30- 12.00Uhr (nurKfz-Zulassung)
Informationenund Erläuterungen Do 08.30- 12.00Uhr und13.30- 18.00Uhr
aufwww.kreis-goerlitz.de Fr 08.30- 12.00Uhr (außerJugendamt)
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Sollteder DritteeinenAntragaufvorläufigenRechtsschutzstellen,werden biszum Abschlussdes
VerfahrenskeineInformationenzur Verfügunggestellt.Sie werden dann ggf.durch das Verwal-
tungsgerichtbeigeladen.

DieBeantwortungIhrerAnfrageerfolgtaus Datenschutzgründenausschließlichpostalisch.

BittebeachtenSie,dassaufgrundzahlreicheingehenderAnträgevoneinerverlängertenBearbei-
tungsfristausgegangen werden muss.

BittebeachtenSieweiterhindieinderAnlagebeigefügteBelehrungnachDSGVO.

MitfreundlichenGrüßen
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Belehrung nach DSGVO:

Informationen zur Datenerhebung durch das Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt

Die Verarbeitung von personenbezogenenDatenerfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungender Europäischen Union, insbesondere

nach den Regelungen der Datenschutzgrundverordnung und der Gesetze des Bundesund desFreistaates Sachsen

Kontaktdaten und Datenschutzbeauftragte

Verantwortlicher i. S. d. Art. 4 Nr. 7 DSGVO (verantwortliche Stelle gemäß $ 3 Abs. 7 BDSG) ist der Diensteanbieter:
Landkreis Görlitz
Landratsamt

Bahnhofstr. 24

02826 Görlitz
Telefon 03581 663-0 E-Mail info@kreis-gr.de Website: www.kreis-goerlitz.de

Der Verantwortliche hat einen Datenschutzbeauftragten bestellt:
Landkreis Görlitz

Landratsamt
Bahnhofstr. 24
02826 Görlitz

E-Mail: datenschutz@kreis-gr.de

Verarbeitungszweck/ Gesetzliche Aufgabenerledigung
Das Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt verarbeitet Daten zum Zweckeseiner gesetzlichen Aufgabenerfüllung.

Dabei werden Daten u.a. auf der Grundlage von Anträgen auf Genehmigungen, Erlaubnisse, Stellungnahmen, Anzeigen sowie im
Rahmender Amtsermittlung erhoben. Weiterhin ist nach Art. 6 Absatz 1 a) der Datenschutzgrundverordnung eine Datenverarbeitung
zulässig, wenn die betroffene Personihre Einwilligung erteilt hat.

PersonenbezogeneDaten: Insbesondere folgende Daten werden vom Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramtverarbeitet:

Nachname, Vorname, Geburtsdatum, Wohnanschrift, Gewerbeanschrift, Telefon- und Faxnummer, E-Mail-Adresse,
Staatsangehörigkeit, Bankverbindung, Angabenzu Dritten . Empfänger Personenbezogene Daten werdenanbeteiligte Behörden bzw.
rägeröffentlicher Belange übermittelt.

Widerruf der Einwilligung: Werden Daten mit Einwilligung des Kundenverarbeitet, kann die Einwilligung jederzeit ohne Angabe von
Gründen mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Die bis zum Widerruf erfolgte Verarbeitung bleibt rechtmäßig.

Öffentlich zugängliche Datenquellen: Das Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt kann unter Beachtung der gesetzlichen

Voraussetzungen personenbezogene Daten auch bei anderenöffentlichen und nicht öffentlichen Stellen oder Personen erheben. Dies
können zum Beispiel öffentlich-rechtliche Stellen und privatrechtliche Unternehmenim In- und Ausland sein. Weiterhin können
personenbezogene Daten auch aus öffentlichen Quellen bezogen werden, wie aus dem Melderegister, dem Handelsregister, vom

Gewerbeamt, der Sächsischen Tierseuchenkasse/Landeskontrollverband Sachsen, eigene Angabenbei Antragstellung oder aus dem
Internet.

Dauer der SpeicherungoderKriterien für die Festsetzung der Dauerder Speicherung:10 Jahre nach Abschluss des Verfahrens

gem. VwV Aktenführung, Berücksichtigung der Verwaltungsvorschriften über die Aufbewahrung und Aussonderungdurch das
Sächsische Staatsarchiv

Betroffenenrechte

Auskunft: Jeder hat das Recht, vom Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt eine Bestätigung zu verlangen, ob
personenbezogeneDaten,die ihn betreffen, verarbeitet werden. Erfolgte eine solche Verarbeitung, kann Auskunft überalle
verarbeiteten Daten verlangt werden.

Löschung:Für den Fall, dass nachgewiesen wird, dass personenbezogene Daten zu Unrecht verarbeitet wurden,wird unverzüglich

die Löschung der betroffenen Daten veranlasst.

Recht auf Datenübertragbarkeit: Eine betroffene Person, die personenbezogene Daten aufgrund einer Einwilligung bereitgestellt hat,
hat das Recht, diese Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Darüber hinausist sie

berechtigt, diese Daten einem anderen Verantwortlichen zu übermitteln.

Beschwerderecht: Betroffene Personen haben die Möglichkeit, sich an den Sächsischen Datenschutzbeauftragten zu wenden,

sofern sie der Meinung sind, dass die Verarbeitung dersie betreffenden Daten gegen die Datenschutzgrundverordnung verstößt.

Sächsischer Datenschutzbeauftragter, Postfach 12 00 16, 01001 Dresden
E-Mail: saechsdsb@slt.sachsen.de

Transparente Informationen für die Ausübung der Rechte der Betroffenen: Diese Informationen sind für jeden zugänglich und
nachlesbar auch auf der Internetseite des Landratsamtes Görlitz unter www.kreis-goerlitz.de.

Stand: Januar 2019
 

      

Der Zugang für elektronisch Allgemeine Öffnungszeiten
Sıgnierte und verschlüsseite Mo sung und Fahrerlaubnisbehörde
elektronische Dokumente ist mit Di 00 Uhr
Einschränkungeneröffnet. Mi
Informationen und Erläuterungen Do 8.20 Uhr u Uhr
auf www. kreis-goerlitz.de Fr

 


